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Anspruchsvoraussetzungen für Kindergeldbezug für Freiwilligendienstleistende
Im Folgenden wird nur auf die Regelungen eingegangen, die Freiwilligendienste betreffen. Andere Voraussetzungen für einen Kindergeldbezug (wie das Einkommen des Kindes während einer „Wartezeit“) werden nicht berücksichtigt. 

Konkret geht es um die Frage, ob die Voraussetzung für Kinder über dem 18. und bis Vollendung des 25. Lebensjahres
 dafür besteht, dass ihre Eltern einen Anspruch auf Zahlung des Kindergeldes haben („Anspruchsberechtigung“). Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Informationen der Bundesagentur für Arbeit insbesondere unter www.familienkasse.de. Sie ersetzen nicht die persönliche Beratung bei der Familienkasse oder einem Anwalt. Stand ist September 2005 bzw. Mai 2007.
1. Anspruchsberechtigung für die Zeit eines Freiwilligendienstes
Anerkennung eines Freiwilligendienstes allgemein 

Anspruch-berechtigt sind laut Gesetz Teilnehmende an einem FSJ, FÖJ, Europäischen Freiwilligendienst sowie an einem „Anderen Dienst im Ausland“ (im Sinne des § 14b Zivildienstgesetz).
Keinen Rechtsanspruch gibt es für die sog. unregulierten Freiwilligendienste, auch wenn sie gleichartig sind (charakterisiert durch ganztägige und regelmäßige soziale Mitarbeit in einer Dienststelle, pädagogische Begleitung in Form der Anleitung und eines bestimmten Seminarangebots sowie prinzipielle Unentgeltlichkeit des Dienstes und eine Eigenleitung des Freiwilligen u.ä.m.). Dies gilt ebenfalls für generationsübergreifende Freiwilligendienste (in unterschiedlichen Lebensphasen), für den neuen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst strebt das BMZ eine Anspruchsberechtigung an. Die Rechtslage ist nicht abschließend geklärt. Es gibt unterschiedliche Urteile von Finanzgerichten
, weitere Verfahren sind anhängig. Das Bundesamt für Finanzen hat allerdings eine Weisung zu §24 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2d EStG erlassen, nach der unregulierte Freiwilligendienste nicht die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Dies hat dazu geführt, dass Familienkassen häufig(er) entsprechende Anträge ablehnen.
Deshalb wird teilweise versucht, den Freiwilligendienst als Praktikum anerkennen zu lassen.
Anerkennung eines Freiwilligendienstes als Praktikum?

Entsprechend § 32 Abs. 4 Nr. 2a EStG (Einkommenssteuergesetz) kann ein Praktikum bzw. eine Volontärstätigkeit als Berufsausbildung anerkannt werden, sofern die Tätigkeit im Zusammenhang mit dem späteren konkreten Berufswunsch erfolgt.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen kann ein solches Praktikum ohne nähere Angaben, also basierend auf der bloßen Behauptung, höchstens für die Dauer von 6 Monaten anerkannt werden.

Darüber hinaus ist eine Anerkennung nur möglich, wenn ein ausreichender Bezug zum Berufsziel geltend gemacht wird oder wenn dies nach der maßgeblichen Ausbildungs- und Studienordnung vorgeschrieben oder empfohlen ist.

Ein vorgeschriebenes Praktikum wird von der Familienkasse als notwendig fachliche Voraussetzung oder Ergänzung der eigentlichen Ausbildung an einer Schule, Hochschule oder sonstigen Ausbildungsstätte ohne weiteres anerkannt. Gleiches gilt für ein durch eine Ausbildungs- oder Studienordnung empfohlenes Praktikum. Auch ein Praktikum, das in dem mit der späteren Ausbildungsstätte abgeschlossenen schriftlichen Ausbildungsvertrag oder der von dieser Ausbildungsstätte schriftlich gegebenen verbindlichen Ausbildungszusage vorgesehen ist, wird von der Familienkasse anerkannt.
Zur Berufsausbildung gehört jedoch auch ein Praktikum, durch das Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen vermittelt werden, die als Grundlagen für die Ausübung des angestrebten Berufs geeignet sind, und es sich nicht lediglich um ein gering bezahltes Arbeitsverhältnis handelt. Davon geht die Familienkasse dann aus, wenn dem Praktikum ein detaillierter Ausbildungsplan zu Grunde liegt, der darauf zielt, unter fachkundiger Anleitung diese Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln.
Wenn die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung praktische Tätigkeiten vorsieht, die nicht zur Fachausbildung selbst gehören, aber ersatzweise zur Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen genügen, so werden diese als ein zur Berufsausbildung gehörendes Praktikum angesehen. Gleiches gilt für ein Praktikum, das im Einvernehmen mit der künftigen Ausbildungsstätte zur Erfüllung einer als Zugangsvoraussetzung vorgeschriebenen hauptberuflichen Tätigkeit abgeleistet werden kann (Schriftliche Bescheinigung erforderlich).
2. Anspruchsberechtigung für die Zeit vor bzw. nach einem Freiwilligendienst 
Voraussetzungen für die Berücksichtigung als Kind ohne Ausbildungsplatz (in Übergangszeiten)
Das Kind bewirbt sich nicht aus einer Erwerbstätigkeit
 heraus, und zwar innerhalb einer Übergangszeit von 4 Monaten nach Ende einer Ausbildung bzw. eines Freiwilligendienstes: Das Kind kann unmittelbar nach Ende der Ausbildung/des Freiwilligendienstes berücksichtigt werden. 
(Beispiel 1: Ende der Schulausbildung: 15. Juni; Beginn des Freiwilligendienstes: 15. Oktober)
(Beispiel 2: Ende des Freiwilligendienstes: 31. Juli; Beginn des Studiums: 15. Oktober)

Das Kind bewirbt sich nicht aus einer Erwerbstätigkeit heraus, und zwar nach Ablauf einer Übergangszeit von 4 Monaten nach Ende einer Ausbildung bzw. eines Freiwilligendienstes: Das Kind kann ab dem Zeitpunkt der Bewerbung berücksichtigt werden.
(Beispiel 1: Ende der Schulausbildung: 15. Juni; Bewerbung auf einen Freiwilligendienst ab Dezember: Berücksichtigung ab Dezember)
(Beispiel 2: Ende des Freiwilligendienstes: 31. August; Bewerbung auf einen Studiendienstplatz: ab Januar des Folgejahres: Berücksichtigung ab Januar)
Auch bei einer Übergangszeit zwischen Erwerbstätigkeit und Freiwilligendienst besteht ein Anspruch und zwar nach Ablauf einer Übergangszeit von 4 Monaten nach einer Ausbildung.
(Beispiel: Ende der Berufsausbildung: 30. Juni; Erwerbstätigkeit: 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres; Beginn des Freiwilligendienstes: 1. September: Berücksichtigung des Kindes ab 1. Juli des Folgejahres)

3. Verlängerung der Anspruchszeit für anerkannte Kriegsdienstverweigerer
Verlängerung der Anspruchszeit für arbeitslose Männer, die einen Freiwilligendienst anstelle eines Zivildienstes geleistet haben.

Ein Sohn, der anstelle eines Zivildienstes ein FSJ/FÖJ oder einen „Anderen Dienst im Ausland“ geleistet hat, kann auch nach Vollendung seines 21. Lebensjahres berücksichtigt werden, wenn er bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend gemeldet ist und keine mehr als geringfügige Tätigkeit ausübt.









� Für eine Übergangszeit gilt der Anspruch noch bis Vollendung des 27. bzw. 26 Lebensjahres


� Das sächsische Finanzgericht z.B. bejaht in seinem Urteil vom 26.02.2004 (Az. 5-k-9/01) einen solchen Anspruch


� „Erwerbstätigkeit“ ist definiert, geringfügige Beschäftigung fällt z.B. nicht darunter





